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Tennis-Club St. Leon - Postfach 6522  -  D-68784 St. Leon-Rot

Tennis-Club St. Leon 1971 e. V.
Postfach 65 22
D-68784 St. Leon-Rot
( 06227/51413 (Clubhaus)

Frank Imhof
1. Vorsitzender
( 0179-5051282
E-Mail: vorstand@tc-stleon.de

Homepage: www.tc-stleon.de
E-Mail: info@tc-stleon.de

Liebe TC St. Leon Mitglieder,

hiermit laden wir Euch recht herzlich zur
ordentlichen Mitgliederversammlung des TC St. Leon inkl. Neuwahlen
ein, welche am Sonntag 14.02.2016 ab 15 Uhr im Clubhaus des TC St. Leon stattfindet.

Anbei
- Informationen zur Mitgliederversammlung (Auszug aus der Satzung)
- Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung des TC St.Leon am 14.02.2016
- Anhang

Mit freundlichen Grüßen
 Frank Imhof
 1. Vorsitzender TC St. Leon
 im Namen aller unserer Vorstände und Beiräte

Vorstände: 1. Vorsitzender: Frank Imhof / 2. Vorsitzende: Marion Götzmann / Jugendwart: Jochen Hecker / Schatzmeister: Alexander Heise /
Schriftführerin: Marianne Thome / Sportwart: Andreas Gropp

Beiräte: Abteilungsleiter Boule: Sascha Wilhelm / Bau und Sanierung: Ralf Breitner / Homepage: Frank Imhof  / Jugendteam-Vertreter: Mathilde
Steger / Mitgliederverwaltung: Straub, Martina  / Pressewart: Theo Straub / Technik: Norbert Stegmüller / Veranstaltungswart: Petra Gabriel

Informationen zur Mitgliederversammlung (Auszug aus der Satzung):

- Die Einladung erfolgt unter Angabe der Tagesordnung mindestens 14 Tage vor der Versammlung.
- In jedem Fall erfolgt mindestens eine öffentliche Einladung in den Gemeindenachrichten St.

Leon-Rot. Ergänzend kann eine elektronische Einladung an durch Mitglieder mitgeteilte
Mailadressen erfolgen.

- Jedem volljährigen Mitglied steht eine Stimme zu. Das Stimmrecht ist nicht übertragbar.
- Jedes Mitglied kann bis 5 Tage vor der Mitgliederversammlung Anträge zur Ergänzung der

Tagesordnung schriftlich beim Vorstand einreichen.

Die Satzung und Ordnungen des Vereins findet Ihr auf unserer Homepage unter http://www.tc-
stleon.de/verein/regelwerke/
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Tagesordnung der ordentlichen Mitgliederversammlung
des TC St.Leon am 14.02.2016 ab 15 Uhr im Clubhaus de TC St. Leon

1. Begrüßung & Eröffnung der Mitgliederversammlung
2. Feststellung der ordnungsgemäßen Einberufung und Beschlussfähigkeit
3. Genehmigung der Tagesordnung
4. Bericht des Vorstandes

a) 1. Vorsitzenden (Vorstand)
b) Bericht des Sportwarts (Vorstand)
c) Bericht des Jugendwarts  (Vorstand)
d) Finanzbericht des Schatzmeisters  (Vorstand)

5. Bericht der Kassenprüfer
6. Bericht der Beiräte

a) Bericht des Veranstaltungswarts (Beirat)
b) Bericht des Beirats für Bau und Sanierung (Beirat)
c) Bericht des Abteilungsleiters Boule (Beirat)

7. Aussprache über die Berichte
8. Entlastung des Vorstands
9. Wahl des Wahlausschusses
10. Neuwahlen:

a) Vorstand: 1. Vorsitzende(r)
b) Vorstand: 2. Vorsitzende(r)
c) Vorstand: Schatzmeister/in
d) Vorstand: Sportwart/in
e) Vorstand: Schriftführer/in
f) Vorstand: Jugendwart/in
g) Beirat: Pressewart/in
h) Beirat: Veranstaltungswart/in
i) Beirat: Jugendteam-Vertreter/in
j) Beirat: Technik
k) Beirat: Bau und Sanierung
l) Beirat: Mitgliederverwaltung
m) 2 Kassenprüfer/innen

11. Verabschiedung Vorstands- und Beiratsmitglieder
12. Beschluss über die Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung (siehe Anhang für Details)
13. Beschluss über Änderung der Ehrenordnung (siehe Anhang für Details)
14. Beschluss über die Frühjahrsinstandsetzung der Plätze durch eine Firma: ja /nein?
15. Anträge der Mitglieder
16. Verschiedenes
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Anhang:

Anhang zu Top 12: Änderung der Beitrags- und Gebührenordnung

Aktueller Text Neuer, vorgeschlagener Text
§ 3 Platzgebühren und Schnupperjahr
1. Jedes Mitglied ist berechtigt, Gäste zur
Benutzung der Tennisanlagen einzuladen.
Hierfür wird eine Gebühr in Höhe von 7,-- € je
Stunde Platzbenutzung zahlungsfällig. Gäste,
die Mitglieder im TC Rot sind, sind
gebührenfrei.

§ 3 Platzgebühren und Schnupperjahr
1. Jedes Mitglied ist berechtigt, Gäste zur
Benutzung der Tennisanlagen einzuladen.
Hierfür wird eine Gebühr in Höhe von 7,-- € je
Stunde Platzbenutzung zahlungsfällig. Gäste,
die Mitglieder im TC Rot sind, sind
gebührenfrei. Ebenso Gäste, die in einer
Spielgemeinschaft mit dem TC St. Leon spielen.

§ 3 Platzgebühren und Schnupperjahr
4. Das Schnupperjahr umfasst

a) bei Jugendlichen die Teilnahme am
Trainingsangebot für Jugendliche
während einer Sommer- oder
Wintersaison,

b) bei Erwachsenen die Platzbenutzung in
einer Sommersaison sowie 5
Trainingseinheiten in Gruppen.

§ 3 Platzgebühren und Schnupperjahr
4. Das Schnupperjahr umfasst

a) bei Jugendlichen die Teilnahme an 5
Trainingseinheiten für Jugendliche
während einer Sommer- oder
Wintersaison,

b) bei Erwachsenen die Platzbenutzung in
einer Sommersaison sowie 5
Trainingseinheiten in Gruppen.

Anhang zu TOP 13: Änderung der Ehrenordnung

Aktueller Text Neuer, vorgeschlagener Text
§ 3 Ehrenmitgliedschaft
1. Mitglieder, die sich in außerordentlicher Art
und Weise um den Verein bemüht  haben und
sich durch langjähriges Engagement,
insbesondere auch in der Vorstandschaft,
ausgezeichnet haben, können zum
Ehrenmitglied ernannt werden.

§ 3 Ehrenmitgliedschaft
1. Mitglieder, die sich in außerordentlicher Art
und Weise um den Verein bemüht  haben und
sich durch langjähriges Engagement,
insbesondere auch in der Vorstandschaft,
ausgezeichnet haben, können zum
Ehrenmitglied oder zum Ehrenvorstand
(mindestens 20 Jahre im Vorstand oder
mindestens 10 Jahre im Amt des 1.
Vorsitzenden) ernannt werden.


